
Begleitung im Strafverfahren

Unsere Beratungsstellen: 
Potsdam Tel. 0331 / 280 27 25
potsdam@opferhilfe-brandenburg.de
Brandenburg/Havel Tel. 03381 / 22 48 55
brandenburg@opferhilfe-brandenburg.de
Cottbus Tel. 0355 / 729 60 52
cottbus@opferhilfe-brandenburg.de

Senftenberg Tel. 03573 / 14 03 34
senftenberg@opferhilfe-brandenburg.de
Frankfurt / Oder Tel. 0335 / 665 92 67
frankfurt@opferhilfe-brandenburg.de
Neuruppin Tel. 03391 / 51 23 00
neuruppin@opferhilfe-brandenburg.de

Opferhilfe Land Brandenburg e. V. | www.opferhilfe-brandenburg.de

Gefördert durch das 
Ministerium der Justiz 

des Landes Brandenburg



Wir möchten insbesondere traumati-
sierte Opfer von Gewalt sowie Kinder 
und Jugendliche durch die Zeugen-
betreuung unterstützen, damit sich 
traumatische Erfahrungen von Wehr- 
und Hilflosigkeit im Strafverfahren 
nicht wiederholen. 

Betroffene werden über den Gang 
des Verfahrens und Handlungs-
möglichkeiten informiert sowie zur 
Gerichtsverhandlung begleitet, wenn 
dies gewünscht ist. Die psycho-soziale 
Prozessbegleitung umfasst im Einzel-
nen: 

Vor der Hauptverhandlung 

 › informieren wir über das Strafver-
fahren 

 › klären über Rechte und Pflichten 
von Opfern einer Straftat und von 
Zeugen auf

 › begleiten zu Vernehmungen bei der 
Polizei oder Staatsanwaltschaft

 › informieren über den Ablauf der 
Hauptverhandlung sowie über die 

Rollen und Aufgaben der Prozess-
beteiligten

 › besuchen gemeinsam einen Ge-
richtssaal

 › sprechen mit den Betroffenen über 
ihre Ängste und unterstützen bei 
der Suche nach Bewältigungsmög-
lichkeiten

Während der Hauptverhandlung

 › unterstützen wir dabei, eine Begeg-
nung mit dem Täter zu vermeiden

 › begleiten zum Gericht und ggf. in 
den Verhandlungssaal 

 › stärken und ermutigen die Zeugen 
durch stabilisierende Interventio-
nen 

Nach der Hauptverhandlung

Nach der Hauptverhandlung bieten 
wir eine Nachbesprechung an, in der 

noch offene Fragen geklärt werden 
können. 

Über die Inhalte der Aussage sprechen wir im Rahmen der Prozessbegleitung 
nicht. 

Das Strafverfahren kann für Gewaltopfer 
eine erhebliche Belastung bedeuten.

Maßgebliche Belastungsfaktoren sind insbesondere die Länge des 
Verfahrens und wiederholte Vernehmungen, die Unklarheit über 
die Aussagebedingungen in der Hauptverhandlung, die Konfronta-
tion mit dem Täter und die Erinnerung an die erlebte Gewalt.
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